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Anforderungsprofil für die Mitglieder des Bankrates der Thurgauer 
Kantonalbank 
 

(vom Regierungsrat mit RRB Nr. 289 vom 3. April 2012 genehmigt) 
 
 
Anforderungen an alle Mitglieder des Bankrates 

- Volks- und betriebswirtschaftliches Wissen 

- Fähigkeit zu prospektiven und innovativem Denken 

- Hohe Analysefähigkeit und sicheres Urteilsvermögen 

- Ausgeprägtes soziales Verantwortungsbewusstsein 

- Grundkenntnisse des schweizerischen Bankenwesens 

- Keine Interessenkonflikte und gute Reputation 

- Kenntnis der politischen Strukturen im Kanton Thurgau 

- Hohe Bereitschaft, sich engagiert und loyal für die Interessen der Bank 

einzusetzen 

- Verfügbarkeit und Belastbarkeit 

 
 
Fachbereich für einzelne Mitglieder des Bankrates 

- Controlling 

- Finanzen und Finanzberichterstrattung 

- Human Resource Management 

- Organisation 

- Recht und Compliance 

- Strategie 

- IT 

- Beziehungen zur Eidgenössischen Politik 

- Risikopolitik und Risikomanagement 

- Kenntnisse der Entwicklung der Schweizerischen Bankenbranche und des 

Wettbewerbsumfeldes 

- Kenntnisse der Rechnungslegung einer Bank 

 
 

Anhang zur Eigentümerstrategie 
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